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Nordhausen, 22. März 2021  
 

 
Antrag der AfD-Fraktion im Kreistag Nordhausen 

-Beendigung von Betriebsschließungen- 
 
Sehr geehrter Herr Landrat,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Der Kreistag möge beschließen:  
 
1. Der Herr Landrat wird aufgefordert, über den Thüringer Landkreistag - möglichst im Benehmen 

mit weiteren Landräten - an die Thüringer Landesregierung anzutragen, dass die jeweiligen gel-
tenden Corona-Verordnungen grundsätzlich Betriebsschließungen und Geschäftsschließungen 
unterbinden. Dies beinhaltet insbesondere die Öffnung folgender Betriebe usw. unter Einhal-
tung von Hygieneregeln:  

Gaststätten, Beherbergungsbetriebe, Hotels,  
 

Kosmetiker, Massagestudios, Nagelstudios usw.,  
 

Theater und ähnliche Einrichtungen, Kinos, Museen, Ausstellungen,  
 

Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten,  
 

geschlossene Räume der zoologischen und botanischen Gärten sowie in Tierparks,  
 

Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros und ähnliche Einrichtungen,  
 

Saunen, Fitnessstudios, Rehaeinrichtungen usw.,  
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Sport jeglicher Art,  
 

Baumärkte, Betriebe / Geschäfte jeder Art usw.  
 
 
2. Zudem wird der Herr Landrat aufgefordert, über den Thüringer Landkreistag der Thüringer             

Landesregierung anzutragen, dass die Thüringer Landesregierung umgehend Sorge dafür  
trägt, dass die Gewerbetreibenden die ihr zustehenden Corona-Hilfen sofort ausbezahlt  
bekommen.  
 
 

Begründung:  
 
Die AfD Fraktion im Kreistag Nordhausen hält es für unhaltbar, dass pauschale Schließungen  
von vorbildlich auf den Infektionsschutz vorbereiteten Betrieben, Geschäfte usw. ohne  
Begründung erfolgen.  
Des Weiteren ist es ein Unding, dass die Corona-Hilfen seitens des Freistaates Thüringen aus  
unerklärlichen Gründen den Gewerbetreiben vorenthalten werden.  
Eine weitere Begründung erfolgt mündlich.  
 
 
 
 
 
 
Jörg Prophet, Fraktionsvorsitzender 


